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entgegenzuwirken, immer weniger unbezahlte Fami­
lienarbeit zu leisten. 

Solche Regelungen, die das Ziel der Aufwertung 
unbezahlter, familialer Pflegeleistungen und der Al­
tersabsicherung angeblich verfolgen, tatsächlich aber 
in keinster Weise verwirklichen können, fuhren zu 
mehr Bürokratie, mehr Kosten ohne Effekt und einer 
trügerischen Sicherheit bei den Betroffenen. Einer 
grundsätzlichen Diskussion über die Umgestaltung 
der sozialen Absicherung angesichts der Bevölke­
rungsentwicklung und der Verengung des Arbeits­
marktes werden wir, aber insbesondere die Sozialpo­
litiker nicht durch solche symbolischen, eher schäd­
lichen Regelungen ausweichen können. 

Urteil 
LAG Schleswig-Holstein, Art. 119 Abs. 1 
EWG-Vertrag (Nr. 8a der Vorbemer­
kungen zu den Besoldungsordnungen A 
und B - Zulage für Beamte der 
Bundeswehr und Soldaten in der 
Nachrichtengewinnung durch Fernmelde­
und Elektronische Aufklärung -) 
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 

1. Der in Art. 119 Abs. 1 EWG-Vertrag enthaltene 
Begriff„gleiche Arbeit" umfaßt auch eine Arbeit, die als 
,,gleichwertig" anerkennt wird. 

2. Dem Erscheinungsbild nach ungleiche Arbeiten 
sind gleichwertig, wenn sie in der Gesamtschau gleich zu 
gewichtende aktive und passive Anforderungen an die 
jeweilige Person stellen. 

3. Die in einem arbeitsteiligen Prozeß tätigen 
Schreibkräfte verrichten insofern gleichwertige Tätig­
keiten wie die mit inhaltlichen Arbeiten Beschäftigten, 
als sie gleichermaßen Erschwernissen in den Arbeitsbe­
dingungen - hier: Sicherheitsbestimmungen - unter­
woifen sind. 

4. Zulagen für derartige Erschwernisse sind für Teil­
zeitkräfte in derselben Höhe wie für Vollzeitbeschäftigte 
zu zahlen, wenn die zu duldenden Erschwernisse nicht 
arbeitszeitbezogen sind, sondern die allgemeine Lebens­
führung betreffen. 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein vom 
17.11.1992 - 1 Sa 39/92 -

Aus dem Sachverhalt: 

Die Klägerin begehrt für die Zeit vom 1.10.84 bis 31.3.91 
eine Zulage nach Nr. 8a der Vorbemerkungen zu den Bundesbe­
soldungsordnungen A und B (Zulage für Beamte der Bundeswehr 
und Soldaten in der Nachrichtengewinnung durch Fernmelde­
und Elektronische Aufklärung) in Höhe von 150 DM monatlich. 

Sie war im streitigen Zeitraum halbtags als Schreibkraft beim 
Flonenkommando in G. beschäftige und bezog eine Vergütung 
nach der Vergütungsgruppe BAT VII. Ihre Arbeitsleistung er-
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brachte sie in einer Abteilung des Flonenkommandos, die für die 
Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elektronische 
Aufklärung zuständig ist. Sie unterlag deshalb den Sicherheitsbe­
stimmungen der Fernmeldeaufklärung. 

Den 15 Soldaten der Abteilung, darunter ein Regiscraror, 
wird die Zulage bezahle. 

Ein Erlaß des Bundesministers der Verteidigung vom 
13.6.1980- VR 1 3-Az. 19-02-08/ l 6-gab zu dieser gesetzlichen 
Regelung Durchführungshinweise, in denen es hieß: 

,,Zulageberechtigt sind Beamte der Bundeswehr und Solda­
ten, die ständig unminelbar oder unterstützend in der Nach­
richtengewinnung durch Fern melde- und Elektronische Auf­
klärung verwendet werden und deshalb den Sicherheitsbe­
stimmungen der Fernmeldeaufklärung unterliegen. Die 
Nachrichtengewinnung umfaßt hier folgende Tätigkeiten: 
- Erfassung von Rohdaten 
- taktische, technische und betriebliche Aufbereitung der 
Erfassungsergebnisse sowie deren Auswertung, 
- Abgabe des Fm/Elo-Aufklärungsergebnisses an die Be­
darfsträger im fachlichen, nachrichtendienstlichen und tak­
tischen Bereich, 
-fachliche Planung, Steuerung, Instandhaltung von Fm/Elo­
Aufklärungsausrüstung, Lehrtätigkeit und Dienstaufsicht." 

Ein Erlaß des Bundesministers der Verteidigung vom 1.10.1980 
- S II 3 - Az. 18-20-25-01 - bestimme für die Zeit ab dem 
1.1.1980: 

„Von diesem Zeitpunkt ab können Angestellte, die in der 
Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elektroni­
sche Aufklärung verwendet werden und deshalb den Sicher­
heitsbestimmungen der Fernmeldeaufklärung unterliegen, 
außertariflich die Zulage unter den gleichen Voraussetzun­
gen, in der gleichen Höhe und in dem gleichen Umfang 
erhalten, wie sie die entsprechenden vergleichbaren Beamren 
der Bundeswehr nach den Vorschriften des Besoldungsgeset­
zes bekommen." 

Ein Erlaß des Bundesministers der Verteidigung vom 30.3.1982 
- VR I 3 - Az. 19-02-08/16 - hob den Erlaß vom 13.6.1980 -
VR I 3 - Az. 19-02-08/ 16 auf und definierte die Nachrichtenge­
winnung durch Fernmelde- und Elektronische Aufklärung nun 
folgendermaßen: 

,,,Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elektroni­
sche Aufklärung' ist das Suchen, Aufoehmen und Peilen (Er­
fassen) elektromagnetischer Ausstrahlungen des Gegners so­
wie die taktische Deutung dieses Erfassungsergebnisses durch 
Verarbeitung (Auswertung) mit technischen Mitteln und 
betrieblichen Verfahren in Fernmelda- und Elektronischen 
Einheiten/ mili cärischen D ienscscellen. 
Die verbindlichen Definitionen der Einzelbegriffe ergeben 
sich aus der ZDv 50/100 und ZDv 2/1 Vs-NfD." 

Das Arbeitsgericht hat die Klage durch Urteil vom 3.1.1992, auf 
das zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, abgewie­
sen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Tätigkeit der Klägerin 
setze erst nach der Nachrichtengewinnung ein, indem sie die 
erfaßten und ausgewerteten Nachrichten mit Hilfe einer Schreib­
maschine zu Papier gebracht habe; es handele sich um eine 
unterstützende Tätigkeit im Bereich der Nachrichtengewinnung, 
die jedoch nach dem Erlaß des Bundesminsters der Verteidigung 
vom 30.3.1982 nicht (mehr) ausreichend sei, um die Gewährung 
der SteUenzulage zu rechtfertigen. 

Gegen das Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. 

Aus den Gründen: 
Die Berufung ist gerechtfertigt, soweit die Klage­

forderung nicht verjähre ist. 
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1. Der Anspruch der Klägerin auf Zahlung einer 
Zulage nach Nr. 8a der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B (Anlage I 
zum Bundesbesoldungsgesetz) folge aus Art. 119 
EWG-Vertrag. 

a) Gemäß Art. 119 Abs. 1 EWG-Vertrag hat jeder 
Mitgliedstaat den Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit anzuwen­
den. Art. 119 EWG-Vertrag entfaltet unmittelbare 
subjektive Wirkung, d.h. der einzelne kann sich auf 
diese Vorschrift berufen, um seinen Anspruch auf 
gleiches Entgelt durchzusetzen (EuGH, Urteil vom 
8.4.76 - Rs 43/75 (Defrenne II ./. Sabena) - Slg. 
1976, 455; Urteil vom 3.3.1981-Rs 96/80 Oenkins 
./. Klingsgace) - Slg. 1981, 911). 

Art. 119 EWG-Vertrag gilt nicht nur für privat­
rechtliche Arbeitsverhältnisse, sondern auch für öf­
fentlich-rechtliche Dienstverhältnisse; er hat allge­
meine Bedeutung (EuGH, Urteil vom 21.5.1985 -
Rs 248/83 (Kommission der EG ./. Bundesrepublik 
Deutschland) Slg. 1985, 1474). Es kann im Rahmen 
des Art. 119 EWG-Vertrag deshalb auch die Arbeit 
einer Person, die auf privatrechtlicher Grundlage be­
schäftige wird, mit der Arbeit einer Person, die einen 
öffentlich-rechtlichen Status hat, verglichen werden. 

Entscheidend ist, ob ein Mann und eine Frau, die 
die „gleiche Arbeit" im Sinne des Art. 119 EWG-Ver­
trag leisten, unterschiedlich behandele werden (EugH, 
Urteil vom 27.3.1980 - Rs 129/79 (Macarthys Ltd . 
./. Smith) Slg. 1980, 1275). Art. 1 der Richtlinie des 
Rates 75/ l l 7 /EWG zur Angleichung der Rechtsvor­
schriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen erläutert den in Art. 119 Abs. 1 EWG-Vertrag 
enthaltenen Begriff „gleiche Arbeit" dahingehend, 
daß dieser auch den Fall einer ,,Arbeit, die als gleich­
wertig anerkannt wird", umfaßt. Art. 119 EWG-Ver­
trag hat auch insofern, als es um gleichwertige Arbeit 
gehe, unmittelbare Wirkung (EuGH, Urteil vom 
11.3.1981- Rs 69/80 (Worringham und Humphreys 
./. Lloyds Bank- Slg. 1991, 767). 

Im Falle eines Streits über die Gleichwertigkeit 
muß der Arbeitnehmer das Reche haben, vor einer 
zuständigen Stelle gelcend zu machen, daß seine Ar­
beit einer anderen gleichwertig ist. Den Mitgliedstaa­
ten obliege es, eine Stelle mit der erforderlichen Zu­
ständigkeit auszustatten, zu entscheiden, ob eine Ar­
beit einer anderen gleichwertig ist (EuGH, Urteil vom 
6.7.1982 - Rs 61/81 (Kommission der EG./. Verei­
nigtes Königreich Großbritannien und ordirland) 
Slg. 1982, 2601). In der Bundesrepublik Deutschland 
liege diese Kompetenz bei den Gerichten. 

Dem Erscheinungsbild nach ungleiche Arbeiten 
sind gleichwertig, wenn sie in der Gesamtschau gleich 
zu gewichtende aktive und passive Anforderungen an 
die Arbeitspersonen stellen (Pfarr/Bertelsmann: 
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Niki de Saint Phafle, Der Golem 

Lohngleichheit - Zur Rechtsprechung bei ge­
schlechtsspezifischer Encgelcdiskriminierung. 
Scuccgarc/Berlin/Köln/Mainz 1981, S. 56). 

Gehe es um Zulagen, ist die Gleichwertigkeit der 
Arbeiten in bezug auf die Zulage zu bestimmen. Wird 
beispielsweise um eine Lärmzulage gestritten, die ei­
ner Frau im Gegensatz zu einem Mann nicht gezahlt 
wird, komme es darauf an, ob die Arbeiten unter dem 
Blickwinkel der Lärmbelastung gleichwertig sind. 

b) Die Zulage nach Nr. 8a der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B erhalten Be­
amte der Bundeswehr und Soldaten, wenn sie in der 

achrichtengewinnung durch Femmelde- und Elek­
tronische Aufklärung verwendet werden und deshalb 
den Sicherheitsbestimmungen der Fernmeldeaufklä­
rung unterliegen. Ihre Höhe ist nach Besldungsgrup­
pen gestaffelt, und zwar beginnend mit den Besol­
dungsgruppen A 1 bis A 5. Der Begriff „Verwendung 
in der Nachrichtengewinnung durch Fernmelde­
und Elektronische Aufklärung" darf deshalb nicht so 
definiere werden, daß nur Tätigkeiten, die höhere 
geistige Anforderungen stellen, davon erfaßt werden. 
Einfache Hilfsdienste bei der Nachrichtengewin­
nung durch Fernmelde- und Elektronische Aufklä­
rung reichen aus. 

maritthiede
Rechteck



64 

Niki de Saint PhaL!e, Unterbau von L 'arbre de la vie 

In bezug auf die streitige Zulage sind alle Tätig­
keiten gleichwertig, bei denen es sich um eine Ver­
wendung in der Nachrichtengewinnung durch Fern­
melde- und Elektronische Aufklärung mit dadurch 
ausgelöstem Unterworfensein unter die Sicherheits­
bestimmungen der Fernmeldeaufklärung handele. 
Diesen Täcigkeicen können wiederum andere Tätig­
keiten gleichwertig sein. 

Die Klägerin hat im screicigen Zeitraum als 
Schreibkraft in einer Abteilung gearbeitet, die für die 
Nachrichcengewinnugn durch Fernmelde- und Elek­
tronische Aufklärung zuständig ist. Sie unterlag des­
halb den Sicherheitsbestimmungen der Fernmelde­
aufklärung. 

Bei der Tätigkeit der Klägerin handele es sich um 
eine Hilfscäcigkeic in der Nachrichtengewinnung 
durch Fernmelde- und Elektronische Aufklärung. 
Die achrichcengewinnung durch Fernmelde- und 
Elekcronische Aufklärung ist ein arbeicsreiliger Pro­
zeß, zu dem auch die schriftliche Fixierung gewonne­
ner Zwischen- und Endergebnisse und sonstige 
Schreibcäcigkeicen, die der internen und externen 
Kommunikation der Aufklärungsgruppe dienen, ge­
hören. Die Klägerin war in diesen arbeicsceiligen 
Prozeß eingegliedert. Ob sie schwerpuntkmäßig 
Rohdaten geschrieben hat oder das Schreiben der 
bereits zu Erkenntnissen ausgewerteten Nachrichten 
überwog, ist unerheblich. 

Die Tätigkeit der Klägerin ist damit der Tätigkeit 
der Soldaten, die die Zulage nach r. 8a beanspru­
chen können, in bezug auf die Zulage gleichwertig. 
Gemäß Are. 119 Abs. 1 EWG-Vertrag muß die Be­
klagte folglich auch ihr die Zulage zahlen. 

Im Ergebnis ändere sich nichts, wenn man - der 
Beklagten folgend - annimmt, daß die iederschrift 
der gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr zur ach­
richcengewinnung selbst gehöre. Die Tätigkeit der 

STREIT 2 / 96 

Klägerin wäre gleichwohl der Tätigkeit der Soldaten, 
die in der Nachrichcengewinnung eingeserzc sind, in 
bezug auf die Zulage gleichwertig. Die Zulage wird 
zum Ausgleich für die wegen der Sicherheitsbestim­
mungen besonders belastenden Rahmenbedingungen 
der Arbeit gezahlt. Ginge es um die besondere Hono­
rierung bestimmter Arbeitsinhalte, hätte es sich erüb­
rige, den Halbsatz „und deshalb den Sicherheitsbe­
stimmungen der Fernmeldeaufklärung unterliegen" 
in den Text der Vorschrift aufzunehmen. Da alle in der 
Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und Elek­
tronische Aufklärung verwendeten Personen den Si­
cherheitsbestimmungen der Fernmeldeaufklärung 
unterliegen, kann die ausdrückliche ennung dieses 
Umstands nur bedeu cen, daß er die Rechtfertigung für 
die Gewährung der Zulage isc. Die Arbeit der Klägerin 
ist der Nachrichtengewinnung durch Fernmelde- und 
Elektronische Aufklärung so eng verbunden, daß auch 
sie den Sicherheitsbestimmungen der Fernmeldeauf­
klärung unterliege. Sie ist dadurch eben den Rahmen­
bedingungen unterworfen, für die den Soldaten die 
Zulage gezahlt wird. 

2. Die Klägerin kann die Zulage in der Höhe 
beanspruchen, die den Beamten und Soldaten der 
Besoldungsgruppe A 6 zustehe. Daß die Vergütungs­
gruppe BAT VII der Besoldungsgruppe A 6 ver­
gleichbar ist, gehe aus einer Reihe von Vorschriften 
des öffenclichen Dienscrechces hervor (z.B. § 11 Sarz 
2 BAT, § 42 Abs. 1 Satz 2 BAT, § 38 i.Vm. § 10 Abs. 
7 Allgemeine Verwalcungsvorschrifr über die Bundes­
dienscwohn ungen). 

Im streitigen Zeitraum belief sich die monacliche 
Zulage in der Besoldungsgruppe A 6 auf 150 DM. 

Die Zulage ist im Falle der Klägerin nicht wegen 
der Teilzeicbeschäfcigung zu kürzen. Die Belastun­
gen, die mit der Zulage nach Nr. 8a der Vorbemer­
kungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und 
B abgegolten werden sollen, nämlich 4ie Belastungen 
durch die Sicherheitsbestimmungen der Fernmelde­
aufklärung, wirken auch und gerade außerhalb des 
Dienstes. Teilzeicbeschäfcigce sind den Sicher­
heitsüberprüfungen, Reisebeschränkungen und Be­
schneidungen ihrer Möglichkeit, außerdiensclich 
über die eigene Arbeit zu sprechen, nicht weniger 
lange ausgeserzcwie Vollzeicbeschäfcigce. Es wäre des­
halb nicht gerechtfertigt, ihnen nur den Anteil der 
Zulage zuzugestehen, der dem Anteil ihrer Arbeitszeit 
an der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft entspricht. 

Mitgeteilt von Malin Bode, Bochum 

Anmerkung der Redaktion: 
Bestätigt allerdings nur im Ergebnis durch Urteil des BAG vom 
8.12.1993-2AZR 17/93-. 
In Be-zug auf die Frage des ungekürzten Zulagenanspruchs von 
Teilzeitkräften: Siehe auch BAG Urteil vom 23.6.1993-10 AZR 
127/92- BB 93, 1875. 
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